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Hort 

Villa Rägeboge  

 
Zusatz Informationen zum Betriebsreglement 

für den Mittagstisch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Hort Villa Rägeboge 

      Frauenfelderstrasse 96 

      8252 Schlatt / TG 

      078/ 302 88 90 Hort  

      052/ 525 35 58 Gruppe Hort 

052/ 503 21 22 Gruppe Kita 

      078/ 965 77 11 Kita  

052/ 503 21 22 Büro 

      www.kita-schlatt.ch 
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1. Angebot  

Das Angebot richtet sich an Kinder des Kindergartens und der Primarschule Schlatt. Der 

Mittagstisch ist für Schulkinder bis 12 Jahren. Dazu werden die Kinder von 11:45 Uhr bis 

13:30 betreut. Auch in den Schulferien. Wenn es noch freie Plätze hat, haben Sie die 

Möglichkeit, das Kind den ganzen Tag zu bringen. Für die ganztags Betreuung wird der übliche 

Tagesansatz von CHF 95.- verrechnet. Bitte so früh wie möglich anmelden. Ausser in unseren 

Betriebsferien dort ist die Kita/Hort geschlossen.  
 

2. Leitgedanken zu Sinn und Zweck: 

Der Mittagstisch ergänzt die Blockzeiten der Schule. Mit dem Angebot werden 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen, mit welchen Mütter und Väter Beruf und 

Familie besser vereinbaren können. Der Mittagstisch bietet den Eltern die Möglichkeit, dass 

ihr Kind über die Mittagszeit eine gesunde Mahlzeit, verbunden mit einem entsprechenden 

Betreuungsangebot erhält. Es wird täglich eine warme Mahlzeit serviert und den Kindern 

bietet sich die Möglichkeit für das Erledigen der Hausaufgaben, Spiele und Erholung. Das 

Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler. 

 

3. Betreuungsteam 

Kinder, welche den Mittagtisch besuchen, werden von 2 bis 3 Betreuungspersonen betreut. 
 

4. Nachhauseweg (Nachmittag schulfrei)  

Besucht ein Kind den Mittagstisch an einem Tag, an dem es am Nachmittag schulfrei hat 

oder der Unterricht ausfällt, liegt der Nachhauseweg wie immer in der Verantwortung der 

Eltern. Das Kind wird um 14.00 Uhr vom Mittagstisch nach Hause entlassen.  

 

5. Mahlzeiten 

Das Mittagessen wird frisch zubereitet. Die Schüler essen gemeinsam.  

 

6. Anmeldung / Abmeldung 

Anmeldungen Bei der Anmeldung sind der vollständig ausgefüllte Vertrag und eine Kopie des 

Impfausweises abzugeben. Nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen nimmt die Hort-

Leitung mit den Eltern Kontakt zur Vereinbarung des Eintrittsgespräches und der 

Eingewöhnungszeit auf. 

 

Abmeldungen sind am Vortag direkt bei der Leiterin vorzunehmen. Bei Schulanlässen 

(Schulreisen, Ausflüge etc.) sind die Erziehungsberechtigten für die Abmeldung 

verantwortlich. 

 

7. Kündigung und Austritt 

Der unterschriebene Vertrag des Betreuungsplatzes ist verbindlich. Kündigungen sind erst 

ab dem Eintrittsdatum des Kindes möglich. Austritte bedürfen einer 2-monatigen, 

schriftlichen Kündigungsfrist, jeweils auf Ende jeden Monats. Wir behalten uns das 

Recht vor, bei nicht Einhalten der Abmachungen den vereinbarten Vertrag per sofort 

aufzulösen. 
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8. Organisatorisches 

Das Betreuungsteam ist besorgt, dass die Kinder pünktlich zur Schule 

zurückkehren. Der Weg zum Mittagstisch und zurück zur Schule wird von den Kindern 

selbständig zurückgelegt. Die Kinder dürfen den Mittagstisch nicht frühzeitig verlassen. 

Ausnahmen müssen der Leitung von den Eltern mündlich oder schriftlich gemeldet werden. 

Beim Eintreffen und Verlassen des Mittagstischs haben sich die Kinder bei der 

Betreuungspersonen an bzw. abzumelden. Zur Verwirklichung einer guten Zusammenarbeit 

zwischen den Eltern, der Leitung und der Schule, ist die gegenseitige Information über 

wichtige Vorkommnisse und allfällige Schwierigkeiten unerlässlich. 

 

9. Räumlichkeiten  

Die Kinder dürfen den Gruppenraum für (essen, aufgaben, spiele etc.) benutzen. 

 

10. Öffnungszeiten:  

Der Mittagstisch ist für die Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag von 11:45 Uhr 

bis 14:00 Uhr geöffnet.  

 

11. Tarife 
1 x pro Woche 15.-Fr. pro Tag  x 3.25   ➔ 48.75.-Fr im Monat 

 

Die kosten sind pauschal, immer im Voraus zu bezahlen.  

In den Schulferien gibt es keinen Mittagstisch, für Betreuung in den Ferien fallen 

zusätzliche kosten an.  

 

12. Absenzen / Rückerstattung  

Kann ein Kind nicht am Mittagstisch teilnehmen, wird der Betrag nicht zurückerstattet.  

Fehlt ein angemeldetes Kind infolge Krankheit länger als eine Woche, wird den Eltern auf 

Antrag und mit Ärztlichen Zeugnis, ab der zweiten Woche der Betrag von Fr. 6.- pro 

Mittagessen zurückerstattet, sofern das Kind frühzeitig abgemeldet wurde 

(Kompensationen sind nicht möglich).  
 

13. Zahlungsregelung 

Die Kosten sind jeweils im Voraus bis zum 5. des Monats zur Zahlung fällig. Es wird eine 

Auflistung per Mail geschickt mit der Kostenzusammenstellung. Zusätzliche Betreuungstage 

sind sofort zu überweisen. Die Eltern anerkennen, dass auch im Falle einer Kündigung der 

monatliche Tarif, ungeachtet der weiteren Inanspruchnahme der Betreuung, während der 

Kündigungsfrist bis zu deren Ablauf geschuldet ist. Bei Tarif Änderungen oder anpassen der 

Tage wird eine Vertragsanpassung ausgestellt.  

 

Bei nicht termingerechter Bezahlung der Monatstaxe erheben wir folgende Mahngebühren: 

o Zahlungserinnerung => ohne Kostenfolge 

o 1. Mahnung => SFr. 15.00 

o 2. Mahnung => SFr. 50.00 

o Jede weitere Mahnung => SFr. 100.00 


